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Zum ärztlichen

Schwangerschaftsabbruch in Indien

1971 wurde in Indien das Gesetz über den ärztlichen Schwan-

gerschaftsabbruch eingeführt. Danachdarf eine Schwanger-

schaft (nur von einem Facharzt) unterbrochen werden, wenn

das Leben oder die psychische Gesundheit der Mutter bedroht

ist oder beim Kind die Gefahr schwerer körperlicher oder gei-

stiger Abnormität besteht. Als Methoden zur Interruptio

werden verwendet: 1. einfache Absaugung,2. Dilatation und

Kürettage (einzeitig, zweizeitig), 3 Vakuum-Aspiration, 4.

Hysterotomie (abdominal, vaginal), 5. intrauterine Injektio-

nen (hypertone Kochsalz- oder Glukoselösung, Harnstoff,

Prostaglandine), 6. intrauterines Bougie. Der Arzt muß die

Patientin im Anschluß an den Eingriff über Kontrazeptions-

methoden beraten.

ährend der letzen 50 Jahre kam es in verschiedenen

weitgehenden Änderungen der Ab-

treibungsgesetze. 1920 wurde die Abtreibung in Rußland li-

beralisiert. Die skandinavischen Länder revidierten ihre Ge-

setze im Zeitraum von 1935 bis 1960. Japan verabschiedete

1948 sein liberales Eugenisches Schutzgesetz. England libe-

ralisierte seine Abtreibungsgesetzeerst 1968. In einigen Län-

dern, wie der Dominikanischen Republik, Irland, den Philip-

i i boten. Die Abtrei-
Pinen u.a. ist die Abtreibung streng ver

nd untenstehend angegeben:

Ländern zu

bungsraten einiger Ländersi

Abtreibungsrate auf
Land Jahr 100 Lebendgeburten

8,35
Dänemark 1968 10,0
Schweden 1968 135,6
Ungarn 1965 34,4
Tschechoslowakei 1965 38,7
Japan 1967 46
England und Wales 1968/69 ;

(Lancet [1970/I] 287)

Abtreibung in Indien

In Indien werden jährlich schätzungsweise6,5 Millionen Ab-

treibungen vorgenommen, von denen 3,9 Millionen Een

Aborte sind, ungeachtet der Tatsache, daß artifizielle Abor

gemäßI.P.C. Paragraph 312 strafbarsind. Dies heee

der Dinge bis vor kurzem. Die Bevölkerung In En En

nach der Volkszählung von 1971 etwa 550 en RE z

der Unabhängigkeitserklärung lag unsere Geburt! EN

45% und die Todesrate bei 25%. In den letzten zwei Er Bi

ten kam es zu einer Reduktion der Geburtenrate auf 35%.

j lten,
unsere Bevölkerungszahl auf dem gleichen Stand zu halten
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Medical interruption of pregnancyin India: The law on medi-

calinterruption of pregnancy was introducedin India in 1971.
Accordingto this, a pregnancy may be interrupted (only by a
specialist) if the life or mental health of the motheris threat-
ened orif there is a danger of severe bodily or mental abnor-
mality in the child. The methods of interruption used are: 1.
simple suction, 2. dilatation and curettage (one or two ses-
sions), 3. vacuum aspiration, 4. hysterotomy (abdominal, va-
ginal), 5. intrauterine injections (hypertonic saline or glucose
solution, urea, prostaglandins), 6. intrauterine bougie. After
the operation the doctor must advice the patient on methods
of contraception.

müssen wir die Geburtenrate auf 20%reduzieren, da die To-

desrate auf 10 abgefallen ist. Unter den gegenwärtigen Be-

dingungen wird unsere Bevölkerung um das Jahr 2000 im Be-

reich von einer Milliarde liegen. Angesichts der Bevölke-

rungsexplosion und der hohen Sterblichkeit aufgrund krimi-

neller Abtreibung nahm die Regierung die Empfehlungen des

Shantilal Shah Komitees an, und das Gesetz über den ärztli-

chen Schwangerschaftsabbruch von 1971 wurde eingeführt,

das eine wesentlicheLiberalisierung der bestehenden Gesetze
brachte. Nunmehr kann entsprechend den Verfügungen des

Gesetzes die Schwangerschaft unter folgenden Umständen

beendet werden, wenn

1. die Fortsetzung der Schwangerschaft eine Gefährdung des

Lebens der Schwangeren oder eine schwerwiegende Bedro-

hung ihrer psychischen Gesundheit bedeutet,

2. eine echte Gefahr besteht, daß das Kind an physischen

oder geistigen Abnormitäten leiden würde, die eine ernste Be-

einträchtigung zur Folge hätten.

Nur ein Arzt, der über gynäkologische und geburtshilfliche

Erfahrung verfügt, ist befugt, den Schwangerschaftsabbruch

bis zur 12. Woche vorzunehmen. Ist jedoch die Schwanger-

schaft weiter als 12 und nicht mehr als 20 Wochen vorange-

schritten, so sind zwei eingetragene Ärzte zu ihrer Beendi-

gung erforderlich. Dasschriftliche Einverständnis des gesetz-

lichen Vormunds muß vorliegen, wenn die Frau unter 18 Jah-

ren oder geistesgestört ist. Der ärztliche Schwangerschafts-

abbruch ist nur in Institutionen zulässig, die von der Regie-

rung anerkannt sind. Kein Arzt wird wegen eines Schadens,
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der durch irgendeinein gutem Glauben im Rahmen dieses Ge-

setzes durchgeführte oder beabsichtigte Maßnahme verur-

sacht wurde, gerichtlich belangt.

Die Tragweite der Legalisierung

von Schwangerschaftsunterbrechungen

Der ärztliche Schwangerschaftsabbruch soll den Bevölke-

rungszuwachs zu einem gewissen Grad reduzieren. Be-

schränkt man inIndien Abtreibungen auf Schwangerschaf-

ten nachder 3. Geburt, so wird der Gesamtbedarf 4-5 Millio-

nen ausmachen. Hierfür werden 15 000 Betten und 2000 Ärzte

gebraucht, vorausgesetzt, jeder Arzt führt 8-10 Abtreibungen

am Tag durch und jede Patientin belegt das Bett einen Tag

lang.

Der ärztliche Schwangerschaftsabbruchist jedoch mit einer

gewissen mütterlichen Mortalität verbunden.

England und Wales 40 Todesfälle pro 100 000 Abtreibungen (1968)

Schweden 39 pro 100 000 Abtreibungen (1968)
USA 8 pro 75 000
S.A.T. Hospital 2pro 3313
(Medical College Trivandrum)

Nach den verfügbaren Statistiken aus Ländern, welche die

Abtreibung liberalisiert haben, gehen Schwangerschaftsbe-

endigungen im 1. Trimester mit einer mütterlichen Sterblich-

keit von 3/100 000 einher, die im 2. Trimester auf 40/100 000

ansteigt. Es’wird erwartet, daß die Durchführungdes Geset-

zes über den ärztlichen Schwangerschaftsabbruch die Zahl

der illegalen Abtreibungen vermindern wird. Aber es ist zu

früh, irgendwelche Schlüsse aus unserer kurzen Erfahrungs-

zeit zu ziehen. In Ländern wie Bulgarien und Rumänien war

die Geburtenrate auf ein unerwartet niedriges Niveau gefal-

len. Die Ausübung des Gesetzes über den ärztlichen Schwan-

gerschaftsabbruch ist keine Entschuldigung für unseren

Rückstandhinsichtlich der herkömmlichen Methodeder Fa-

milienplanung.

Methodendes ärztlichen Schwangerschaftsabbruches

1. Einfache Absaugung

2. Dilatation und Kürettage — einzeitig

— zweizeitig

3. Vakuum-Aspiration

4. Hysterotomie — abdominal

— vaginal

5. Intrauterine Injektionen - hypertone Kochsalzlösung

— hypertone Glukoselösung

— Harnstoff

— Prostaglandine

6. Intrauterines Bougie

Einfache Absaugung

Dies ist eine populäre Methodein einigen westlichen Län-

dern. Das angewandte Prinzip besteht darin, die Frucht mit

‚einer 50 ml Einmalspritze aus Plastik, auf die Plastikkatheter

1350 Münch. med. Wschr. 117 (1975) Nr.34 Th. Chandy

verschiedener Größen aufgesetzt werden können, abzusau-

gen. Diese Maßnahmeist auf die ersten vier Schwanger“

schaftswochen beschränkt. Sie wird ambulant vorgenommen

und benötigt keine Narkose. Sie ist besonders geeignet, wen!

sich die Frau kurz nach einer ausgebliebenen Periode einfin-

det. Der damit verbundene Blutverlust ist ohne Bedeutunß:

Dilatation und Kürettage

Dieser Eingriffist in allen Fällen durchführbar, in denen die

Schwangerschaftsdauer 12 Wochennicht überschreitet. AUS“

reichende Dilatation der Zervix ist Voraussetzung für die Kü-

rettage. Abhängig von der angewandten Methode gibt es zw@l

Techniken:

Einzeitiger Eingriff: Rasche Dilatation der Zervix. Entweder

in Vollnarkose oder unter Verwendungeiner parazervikale®

Blockade durch Infiltration mit einem Lokalanästhetikum

wird die Zervix bis zu Hegar Nr. 10 aufgedehnt und mit Hilfe

einer Kornzange wird der Embryo entfernt. Eine Kürel-

tage wird angeschlossen, um vollständige Entleerung zu

garantieren. Vorteile sind der einmalige Krankenhaus“

besuch und die kurze Dauer des Eingriffs. Es gibt jedoch

Komplikationen wie Blutung, Uterusperforation, Nark0S€”

zwischenfälle, Zervixrisse und Zerreißungen mit spätere!

Entwicklung von Zervixinsuffizienz oder -stenose.

Zweizeitige Dilatation: Dieser Eingriff bestehtin der Einfüh-

rung von Laminariastiften in den Zervixkanal und der Ent-

leerung der Frucht nach 12 bis 24 Stunden. Laminariastift®

erzeugen eine langsame, schmerzlose Zervixdilatation, SO da

die Entleerung ohneweitere Dilatation erfolgen kann. Somit

kann auf eine Anästhesie verzichtet werden.

Wir führen routinemäßigin allen Fällen eine zweizeitige Ent-

leerung durch und nur sehr selten wird von der einzeitigen Dr

latation Gebrauch gemacht. Vorteile sind die kurze Nark05®

dauer, die geringere Zahl von Zervixrissen und-zerreißungel;

und auch die allgemeinen Komplikationen wie Perforatiol:

Blutung usw. sind bei dieser Methodegeringer. Doch die Paz

tientin muß zweimal das Krankenhaus aufsuchen undes be"

steht eine erhöhte Infektionsrate.

Laminariastifte

Laminariastifte gehörten zum Rüstzeug der älteren Gynäk0”

logengeneration und kamen in Verruf wegen der mit ihre!

Anwendung verbundenen erhöhten Infektionsgefahr. Doch

kürzlich wurden sie in Zusammenhang mit dem ärztliche"

Schwangerschaftsabbruch wiedereingeführt. Unsere Erfah“

rung mit der Verwendung von Laminariastiften, um eine

langsame Dilatation der Zervix zu erreichen, istrecht ermutl=

gend. Wir haben auch bakteriologische Untersuchunge”

durchgeführt und sind der Ansicht, daß die Möglichkeit eine!

Infektion keinen Einwand gegen den Gebrauch von Lamin@”

riastiften darstellen muß. Wir hatten wenig Komplikatione?'

wie Wanderung des Stiftesin den Uterus. Mit Ausnahme eine®

Falles konnten wir ihn mit der Kornzange herausholen. Io

diesem einen Fall war eine vaginale Hysterotomie erforde!”
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lich, um den Stift zu entfernen und eine vollständige Entlee-

Tung zu erreichen.

Vakuumaspiration

Hierbei handelt essich um eine in Rußland und China sehr be-
liebte Methode zur Abtreibung im 1. Trimester. In Europaer-

langte sie erst in den sechziger Jahren Popularität. Obgleich

Sie von den Russen eingeführt worden war und als Russischer

akuum-Aspirator bekannt ist, wurdensie durch die Chine-

sen So weitgehend perfektioniert, daßsie von den „Barfüßigen

Ärzten‘ praktiziert wird, die unseren ausgebildeten Hebam-

men gleichzusetzen sind.

le Methode ist bis etwa zur 10. Schwangerschaftswochean-

Wendbar. Wir führensie zweizeitig durch, am ersten Tag wird

“in Laminariastift eingesetzt und die Saugkürettage am

Nächsten Tag, wennes zu einer ausreichenden Zervixdilata-

tion gekommenist, angeschlossen. Eine Narkose ist nicht er-

forderlich, der damit verbundene Blutverlust ist minimal,

und der Eingriff kann ambulant durchgeführt werden. Die

Öglichkeit einer unvollständigen Entleerungist jedoch grö-

“t, so daß es besser ist, eine Nachkürettage vorzunehmen.

Urzlich wurde eine Modifikation des Instrumentes entwik-

Be die sich des Jet-Prinzips bedient und die den Hauptnach-

eil der unvollständigen Entleerungnicht haben soll.

Hysterotomie

Jeder Arzt, der eine große Zahl von Abtreibungen ausführt,

at Probleme, hauptsächlich bei Abtreibungen im mittleren

vonester, und bei der ersten Schwangerschaft. Die Hystero-

Nee ist eine sichere, aber nicht immer akzeptable Methode

Ireneeibung im mittleren Trimester, da sie eine Uterus-

Fi e hinterläßt, die weitere Geburten und Schwangerschaf-

gefährdet, so daß sie ohne Sterilisation nicht ratsam ist.

an kann jedoch gezwungen sein, diese Methode zu wählen,

Aegauere Versuche, eine Fehlgeburt herbeizuführen, miß-

Abdominelle Hysterotomie

Ies ist ein größerer chirurgischer Eingriff, der mit Eröffnung

3 Bauchhöhle und Entfernung der Frucht durch einen klas-

Schen Uterusschnitt einhergeht. Die Komplikationen sind

In ichen, wie bei jedem bauchchirurgischen Vorgehen,

ns er dabei hervorgerufene Blutverlustist größer. Die Ute-

& arbe beeinflußt den Ausgang künftiger Schwangerschaf-

Vaginale Hysterotomie

onwangerschaftsprodukte werden durch einen Zervix-

B itz entfernt. Die postoperativen Komplikationensind bei

En Methode geringer. Es kommtjedoch häufiger zu einer

IXxinsuffizienz. In den meisten Fällen sind die Vorteile

Ur theoretischer Natur, da die Entleerung immereinfachist,

Kr eine vaginale Hysterotomie möglichist.

"lrauterine Injektionen

ie Einleitung von Fehlgeburten im mittleren Trimester

Ch die intrauterine Injektion von Substanzenist eine der
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populären Methoden. Die Injektionen können intraamnio-

tisch, extraamniotisch, durch die Bauchwandoder durch den

Zervixkanal vorgenommen werden. Die genaue Wirkungs-

weise dieser Substanzenist nicht bekannt, aber man glaubt.

daß sie, indem sie Wasser in den Uterus ziehen, eine mechani-

sche Aufdehnungdesselben erzeugen oder daß sie aufgrund

ihrer Reizwirkung Kontraktionen hervorrufen oder daß sie

das Absterben des Feten oder der Plazenta oder von beidem

verursachen. Eine gewisse Menge Fruchtwasser wird abgezo-

gen und durch eine geringfügig größere Menge der hypertö-

nen Lösungenersetzt.

1. Hypertone Kochsalzlösung: Es wird 20%iges Natrium-

chlorid verwendet. Die Nachteile bestehen in Nekrosen

der Uterusmuskulatur, Hypernatriämie, Thrombembolien,

Fruchtwasserembolien, Gerinnungsstörungen und intrau-

terinen Infektionen.

2. Hypertone Glukoselösung: Es wird 50%ige Glukose ver-

wendet. Die Komplikationen sind ähnlich wie oben, aber die

Wahrscheinlichkeit einer intrauterinen Infektion ist größer.

3. Harnstofflösung: Hypertone Harnstofflösung wird in den

Uterusinstilliert. Die Komplikationen sind mit dieser Sub-

stanz geringer und das Intervall zwischen Einleitung und

Ausstoßungist kürzer.

Von den 61 Fällen, in denen wir hypertone Glukoselösung

verwandten, um eine ‚Fehlgeburt auszulösen, abortierten 53

Patientinnen, und der Zeitraum zwischen Einleitung und

Ausstoßung variierte zwischen 1,5 Stunden und 36 Stunden,

mit einem Mittelwert von 10,8 Stunden. Es gab 6 Versager und

2 mütterliche Todesfälle. Die Ursache der mütterlichen Mor-

talität scheint Fruchtwasserembolie zu sein, wie die klini-

schen Symptome und die Autopsiebefunde zu erkennen ga-

ben.

Prostaglandine

Bei den Prostaglandinen handelt es sich um eine Gruppe na-

türlich vorkommender, biologisch aktiver Lipide, die einen

Abort auszulösen vermögen, möglicherweise der einzige

pharmakologische Substanzenkomplex, bei dem eine derar-

tige Wirkung erwiesen ist. Etwa 14 Fraktionen sind bisher

isoliert worden, von denen PG E, und PGF;alpha die ge-

bräuchlichsten sind. Sie wirken nach intravenöser Injektion

oder extraamniotischer oder intraamniotischer Instillationin

den Uterus und auch nach lokaler Applikation als Prosta-

glandine-haltige Laktosetablettenin die Vagina. S. M. M. Ka-

rim aus Uganda hat umfangreiche Arbeit auf diesem Gebiet

geleistet. Doch die mit der Verabreichung von Prostaglandi-

nen verbundenen Nebenwirkungen sind groß und schmälern

ihren therapeutischen Wert beträchtlich. Sie wirken para-

sympathikomimetisch und rufen schwere Übelkeit, Erbre-

chen und Diarrhöe hervor. Somit ist auch die Wirkungsdauer

nicht vorherzusagen und der Krankenhausaufenthalt kann

sich ausdehnen. Daherbesitzen wir keine praktische Erfah-

rung mjt der Anwendungvon Prostaglandinen.
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Intrauterine Bougierung

Es ist wohlbekannt, daß die Einführung von Fremdkörpernin

den Uterus mechanische Stimulation und das Einsetzen von

Kontraktionen hervorruft. So war das intrauterine Bougie in

vergangenen Zeiten populär. Diese Methode wurde jedoch

wegen der Häufigkeit intrauteriner Infektionen verlassen.

Doch da wir zwei mütterliche Todesfälle nach intrauterinen

Glukose-Injektionen hatten, sahen wir uns nach einer siche-

reren Methode um und führten das intrauterine Bougie mit

geringfügigen Abwandlungenein.

Unsere Untersuchungenergaben, daß die dabei vorkommen-

den Komplikationen nicht nennenswert sind und daß die Me-

thode wieder aufgegriffen werdensollte. Wir verwenden La-

minariastifte, die zu einer Zervixdilatation führen und damit

die Einführung des Bougie erleichtern. Manchmal löst schon

die Einführung des Laminariastiftes selbst uterine Kontrak-

tionen aus. 24 Stunden später wird ein steriles Gummi-Bou-

gie eingebracht.

Das mittlere Intervall zwischen Einleitung und Ausstoßung

lag bei 53,9 Stunden in einer Serie von 56 Fällen, wobei die

Dauer zwischen 18 Stunden und 156 Stunden schwankte. Von

den 56 Fällen abortierten 44 (Erfolg in 78,6%), 5 Fälle muß-

ten anschließend hysterotomiert werden und in 7 Fällen

wurde eine Dilatation und Entleerung vorgenommen. Von

den 44 Fällen, die abortierten, war in 7 anschließende Dilata-

tion und Kürettage erforderlich, um retinierte Plazentareste

zu entfernen. Die Schwangerschaftsdauer lag zwischen 16

und 20 Wochen.

Von den 56 Fällen hatten 5 Patientinnen Fieber, das durchdie

- Bougie-Einlage verursacht war, aber alle sprachen binnen 48

Stunden auf Antibiotika an. Eine Patientin stieß das Schwan-

gerschaftsprodukt durch einen Riß im hinteren Zervixwulst

aus. Abgesehen davon kam es zu keinen anderen Komplika-

1352 Münch. med. Wschr. 117 (1975)Nr.34 Th. Chandy

tionen und wir empfehlen diese Methode nachdrücklich, be“

sonders bei Primigraviden, bei denen eine Uterusnarbe aM

wenigsten wünschenswertist. Es kam in dieser Serie auch ZU

keinem mütterlichen Todesfall.

Sterilisation anläßlich eines

ärztlichen Schwangerschaftsabbruches

Währendeines Zeitraumes von 23 Monaten, von April 1972

bis Februar 1974 wurden in der Frauenklinik des Medical

College Trivandrum 3313 ärztliche Schwangerschaftsbeen”

digungen vorgenommen. 738 Patientinnen wurdengleichzel”

tig sterilisiert. Dabei kamen sowohl vaginale als auch abd0-

minelle Methoden, abhängig von den verschiedenen Umstän“

den zur Anwendung. Die Mehrzahlder Sterilisationen wurde

vaginal vorgenommen.

Gesamtzahlder ärztlichen Schwangerschaftsbeendigungen
(April 1972 bis Februar 1974) 3313
Gesamtzahl der Sterilisationen anläßlich eines 8
Schwangerschaftsabbruches 13
Prozentsatz 22,3%

Wenn auch genaue Angabenfehlen, so akzeptierte doch eine

hinreichende Zahl von Patientinnen im Anschluß an eine®

Schwangerschaftsabbruch andere Kontrazeptionsmethode?'

Ausblick

Der Arzt hateine besondere Rolle inne, seitdem die Regierun&

das liberalisierte Abtreibungsgesetz angenommen hat:

sollte nicht zögern, diesen Dienst jedem zu erweisen, der ihn

nötig hat. Noch wichtiger aber ist, daß er diese Gelegenheit

nutzen muß, die Patientin zu beraten, eine vorübergehen a

oder permanente Kontrazeptionsmethode zu wählen.
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